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Weisung des Kommandanten 
 

Pflichtübungen 2015 
 

Der Kommandant der Feuerwehr Simmenfluh regelt mit dieser Weisung gem. Art. 10 und Art. 11 des 
Feuerwehrreglements (FWR) der Einwohnergemeinde Wimmis vom 29.11.2012 und Art. 11 der 
Feuerwehrweisungen der GVB die Pflicht zum Übungsbesuch: 
 
 
Im Jahr 2015 sind mindestens zu besuchen: 
 
Mannschaft:    10 Übungen allgemeine Aus- u. Weiterbildung 

Gruppenführer:   12 Übungen (10+2) 

Offiziere und Einsatzleiter: 13 Übungen (10+3) 

Dabei gilt: 
- Eine Übung dauert mindestens 2h, exkl. Retablieren 
- Als Übung zählen die im offiziellen Übungsprogramm enthaltenen Übungen 
- Nicht im Übungsprogramm enthaltene Anlässe zählen nicht als Übung 
- Jeder AdF ist grundsätzlich selber dafür besorgt, bis Ende Jahr seine Pflichtübungen zu 

absolvieren. 
- Der Besuch der Übungen ist obligatorisch. 

 
Entschuldigungsgründe: 
 
a) Krankheit und Unfall  
b)  schwere Erkrankung oder Todesfall in der Familie,  
c)  Schwangerschaft der Dienstleistenden,  
d)  begründete Ortsabwesenheiten, diese sind insbesondere:  

Ferienbedingte  Ortsabwesenheit,  Militärdienst,  Arbeitsleistungen im öffentlichen Interesse, 
Zivilschutzdienst  

e)  andere wichtige Gründe:  
Ausübung eines öffentlichen Amtes, durch Arbeitgeber bescheinigte Schicht- und 
Überzeitarbeit, Notfälle aller Art 

 
Übungen nach Buchstabe e und Ferienabwesenheit gelten als versäumte Übungen und müssen 
nachgeholt werden. 
 
Die Übrigen Gründe sind gem. FW-Reglement zu belegen (z.B. Arztzeugnis). Diese gelten als 
entschuldigte Übungen und müssen nicht nachgeholt werden. 
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Dispensation: 
 

Wer längere Zeit Ortsabwesend ist, z. Bsp. durch Auslandaufenthalt, oder anderweitig mehrere 
Übungen in Folge nicht besuchen kann, z. Bsp. infolge Weiterbildungskursen am Abend, hat vorgängig 
dem Kommandanten z. Hd. der zuständigen Kommission ein Dispensationsgesuch einzureichen. 
Dieses Gesuch muss beinhalten: 

- Grund der Dispensation 
- Zeitraum der Dispensation 
- Belege 

Bussen: 

Gem. Art. 11 Feuerwehrreglement werden fehlende Pflichtübungen, sofern kein Entschuldigungsgrund 
vorliegt, mit Busse belegt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
      Wimmis, 20.01.2015 
 
 
       

Hans Rudolf Münger 
      Kommandant 

 
       


